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Vorschriften aus der Zivilprozessordnung (ZPO) und dem Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) 
 
1. Zivilprozessordnung (ZPO) 
 
§ 1 Sachliche Zuständigkeit 
 
Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird durch das Gesetz über die Gerichtsverfassung bestimmt. 
 
 
§ 12 Allgemeiner Gerichtsstand; Begriff  
 
Das Gericht, bei dem eine Person ihren allgemeinen Gerichtsstand hat, ist für alle gegen sie zu erhebenden Kla-
gen zuständig, sofern nicht für eine Klage ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. 
 
 
§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes   
 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt. 
 
 
§ 14 (weggefallen) 
 
 
§ 15 Allgemeiner Gerichtsstand für exterritoriale Deutsche  
 
(1) Deutsche, die das Recht der Exterritorialität genießen, sowie die im Ausland beschäftigten deutschen Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes behalten den Gerichtsstand ihres letzten inländischen Wohnsitzes. Wenn sie 
einen solchen Wohnsitz nicht hatten, haben sie ihren allgemeinen Gerichtsstand beim Amtsgericht Schöneberg 
in Berlin. 
  
(2) Auf Honorarkonsuln ist diese Vorschrift nicht anzuwenden. 
 
 
§ 16 Allgemeiner Gerichtsstand wohnsitzloser Personen 
 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person, die keinen Wohnsitz hat, wird durch den Aufenthaltsort im Inland 
und, wenn ein solcher nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz bestimmt. 
 
 
§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen   
 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genos-
senschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche 
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, 
wo die Verwaltung geführt wird. 
 
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, 
Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 
 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in 
anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig. 
 
 
§ 18 Allgemeiner Gerichtsstand des Fiskus   
 
Der allgemeine Gerichtsstand des Fiskus wird durch den Sitz der Behörde bestimmt, die berufen ist, den Fiskus 
in dem Rechtsstreit zu vertreten. 
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§ 20 Besonderer Gerichtsstand des Aufenthaltsorts   
 
Wenn Personen an einem Ort unter Verhältnissen, die ihrer Natur nach auf einen Aufenthalt von längerer Dauer 
hinweisen, insbesondere als Hausgehilfen, Arbeiter, Gewerbegehilfen, Studierende, Schüler oder Lehrlinge sich 
aufhalten, so ist das Gericht des Aufenthaltsortes für alle Klagen zuständig, die gegen diese Personen wegen 
vermögensrechtlicher Ansprüche erhoben werden. 
 
 
§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung   
 
(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von 
der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbe-
trieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich 
befindet.  
 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Kla-
gen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen. 
 
 
§ 22 Besonderer Gerichtsstand der Mitgliedschaft   
 
Das Gericht, bei dem Gemeinden, Korporationen, Gesellschaften, Genossenschaften oder andere Vereine den 
allgemeinen Gerichtsstand haben, ist für die Klagen zuständig, die von ihnen gegen ihre Mitglieder als solche 
oder von den Mitgliedern in dieser Eigenschaft gegeneinander erhoben werden. 
 
 
§ 23 Besonderer Gerichtsstand des Vermögens und des Gegenstands  
  
Für Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen eine Person, die im Inland keinen Wohnsitz hat, ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk sich Vermögen derselben oder der mit der Klage in Anspruch genomme-
ne Gegenstand befindet. Bei Forderungen gilt als der Ort, wo das Vermögen sich befindet, der Wohnsitz des 
Schuldners und, wenn für die Forderungen eine Sache zur Sicherheit haftet, auch der Ort, wo die Sache sich 
befindet. 
 
 
§ 23a Besonderer Gerichtsstand für Unterhaltssachen   
 
Für Klagen in Unterhaltssachen gegen eine Person, die im Inland keinen Gerichtsstand hat, ist das Gericht zu-
ständig, bei dem der Kläger im Inland seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 
 
 
§ 24 Ausschließlicher dinglicher Gerichtsstand  
  
(1) Für Klagen, durch die das Eigentum, eine dingliche Belastung oder die Freiheit von einer solchen geltend 
gemacht wird, für Grenzscheidungs-, Teilungs- und Besitzklagen ist, sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt, das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die Sache belegen ist.  
 
(2) Bei den eine Grunddienstbarkeit, eine Reallast oder ein Vorkaufsrecht betreffenden Klagen ist die Lage des 
dienenden oder belasteten Grundstücks entscheidend. 
 
 
§ 25 Dinglicher Gerichtsstand des Sachzusammenhanges   
 
In dem dinglichen Gerichtsstand kann mit der Klage aus einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld die 
Schuldklage, mit der Klage auf Umschreibung oder Löschung einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld 
die Klage auf Befreiung von der persönlichen Verbindlichkeit, mit der Klage auf Anerkennung einer Reallast die 
Klage auf rückständige Leistungen erhoben werden, wenn die verbundenen Klagen gegen denselben Beklagten 
gerichtet sind. 
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§ 26 Dinglicher Gerichtsstand für persönliche Klagen   
 
In dem dinglichen Gerichtsstand können persönliche Klagen, die gegen den Eigentümer oder Besitzer einer 
unbeweglichen Sache als solche gerichtet werden, sowie Klagen wegen Beschädigung eines Grundstücks oder 
hinsichtlich der Entschädigung wegen Enteignung eines Grundstücks erhoben werden. 
 
 
§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts   
 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, 
an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.  
 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsortbegründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kauf-
leute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 
 
 
§ 29a Ausschließlicher Gerichtsstand bei Miet- und Pachträumen 
 
(1) Für Streitigkeiten über Ansprüche aus Miet- oder Pachtverhältnissen über Räume oder über das Bestehen 
solcher Verhältnisse ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk sich die Räume befinden.  
 
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um Wohnraum der in § 549 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs genannten Art handelt. 
 
 
§ 32 Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung   
 
Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist. 
 
 
§ 35 Wahl unter mehreren Gerichtsständen   
 
Unter mehreren zuständigen Gerichten hat der Kläger die Wahl. 
 
 
§ 38 Zugelassene Gerichtsstandsvereinbarung  
  
(1) Ein an sich unzuständiges Gericht des ersten Rechtszuges wird durch ausdrückliche oder stillschweigende 
Vereinbarung der Parteien zuständig, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.  
 
(2) Die Zuständigkeit eines Gerichts des ersten Rechtszuges kann ferner vereinbart werden, wenn mindestens 
eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Die Vereinbarung muss schriftlich 
abgeschlossen oder, falls sie mündlich getroffen wird, schriftlich bestätigt werden. Hat eine der Parteien einen 
inländischen allgemeinen Gerichtsstand, so kann für das Inland nur ein Gericht gewählt werden, bei dem diese 
Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand hat oder ein besonderer Gerichtsstand begründet ist. 
 
(3) Im Übrigen ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zulässig, wenn sie ausdrücklich und schriftlich  
1. nach dem Entstehen der Streitigkeit oder 
2. für den Fall geschlossen wird, dass die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder ihr 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 
 
§ 39 Zuständigkeit infolge rügeloser Verhandlung   
 
Die Zuständigkeit eines Gerichts des ersten Rechtszuges wird ferner dadurch begründet, dass der Beklagte, ohne 
die Unzuständigkeit geltend zu machen, zur Hauptsache mündlich verhandelt. Dies gilt nicht, wenn die Beleh-
rung nach § 504 unterblieben ist. 
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§ 41 Ausschluss von der Ausübung des Richteramtes   
 
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen:  
 

1.  in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitbe-
rechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht; 

 

2.  in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
 

2a.  in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
 

3.  in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war; 

 

4.  in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzli-
cher Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist; 

 

5.  in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist; 
 

6.  in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtszug oder im schiedsrichterlichen Verfahren bei dem Er-
lass der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die Tätigkeit eines Beauf-
tragten oder ersuchten Richters handelt. 

 
 
§ 42 Ablehnung eines Richters  
 
(1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausge-
schlossen ist, als auch wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.  
 
(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, 
Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. 
 
(3) Das Ablehnungsrecht steht in jedem Fall beiden Parteien zu. 
 
 
§ 50 Parteifähigkeit   
 
(1) Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist.  
 
(2) Ein Verein, der nicht rechtsfähig ist, kann verklagt werden; in dem Rechtsstreit hat der Verein die Stellung 
eines rechtsfähigen Vereins. 
 
 
§ 51 Prozessfähigkeit; gesetzliche Vertretung; Prozessführung 
 
(1) Die Fähigkeit einer Partei, vor Gericht zu stehen, die Vertretung nicht prozessfähiger Parteien durch andere 
Personen (gesetzliche Vertreter) und die Notwendigkeit einer besonderen Ermächtigung zur Prozessführung 
bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts, soweit nicht die nachfolgenden Paragraphen ab-
weichende Vorschriften enthalten.  
 
(2) Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters steht dem Verschulden der Partei gleich. 
 
(3) Hat eine nicht prozessfähige Partei, die eine volljährige natürliche Person ist, wirksam eine andere natürliche 
Person schriftlich mit ihrer gerichtlichen Vertretung bevollmächtigt, so steht diese Person einem gesetzlichen 
Vertreter gleich, wenn die Bevollmächtigung geeignet ist, gemäß § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs die Erforderlichkeit einer Betreuung entfallen zu lassen. 
 
 
§ 52 Umfang der Prozessfähigkeit   
 
(1) Eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge verpflichten kann. 
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§ 53 Prozessunfähigkeit bei Betreuung oder Pflegschaft   
 
Wird in einem Rechtsstreit eine prozessfähige Person durch einen Betreuer oder Pfleger vertreten, so steht sie für 
den Rechtsstreit einer nicht prozessfähigen Person gleich. 
 
 
§ 53a Vertretung eines Kindes durch Beistand   
 
Wird in einem Rechtsstreit ein Kind durch einen Beistand vertreten, so ist die Vertretung durch den sorgeberech-
tigten Elternteil ausgeschlossen. 
 
 
§ 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht   
 
(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachse-
nen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung not-
wendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige 
Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Ent-
schädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen 
zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und 
am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur inso-
weit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsan-
walts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu 
erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte. 
 
(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güte-
verfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden 
sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein 
Jahr verstrichen ist. 
 
(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der 
unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat. 
 
 
§ 91a Kosten bei Erledigung der Hauptsache   
 
(1) Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatzes oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über 
die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Be-
schluss. Dasselbe gilt, wenn der Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers nicht innerhalb einer Notfrist 
von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widerspricht, wenn der Beklagte zuvor auf diese Folge 
hingewiesen worden ist.  
 
(2) Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt. Dies gilt nicht, wenn der Streitwert der Haupt-
sache den in § 511 genannten Betrag nicht übersteigt. Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist der Gegner 
zu hören. 
 
 
§ 128 Grundsatz der Mündlichkeit; schriftliches Verfahren  
 
(1) Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich.  
 
(2) Mit Zustimmung der Parteien, die nur bei einer wesentlichen Änderung der Prozesslage widerruflich ist, kann 
das Gericht eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen. Es bestimmt alsbald den Zeitpunkt, bis zu 
dem Schriftsätze eingereicht werden können, und den Termin zur Verkündung der Entscheidung. Eine Entschei-
dung ohne mündliche Verhandlung ist unzulässig, wenn seit der Zustimmung der Parteien mehr als drei Monate 
verstrichen sind. 
 
(3) Ist nur noch über die Kosten zu entscheiden, kann die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen. 
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(4) Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, können ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
 
§ 253 Klageschrift   
 
(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).  
 
(2) Die Klageschrift muss enthalten: 
 

1.  die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; 
 

2.  die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen be-
stimmten Antrag. 

 
(3) Die Klageschrift soll ferner die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes enthalten, wenn hiervon die Zu-
ständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht, sowie 
eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen. 
 
(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift 
anzuwenden. 
 
(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei 
dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Ab-
schriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch 
eingereicht wird. 
 
 
§ 275 Früher erster Termin   
 
(1) Zur Vorbereitung des frühen ersten Termins zur mündlichen Verhandlung kann der Vorsitzende oder ein von 
ihm bestimmtes Mitglied des Prozessgerichts dem Beklagten eine Frist zur schriftlichen Klageerwiderung setzen. 
Andernfalls ist der Beklagte aufzufordern, etwa vorzubringende Verteidigungsmittel unverzüglich durch den zu 
bestellenden Rechtsanwalt in einem Schriftsatz dem Gericht mitzuteilen; § 277 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(2) Wird das Verfahren in dem frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung nicht abgeschlossen, so trifft 
das Gericht alle Anordnungen, die zur Vorbereitung des Haupttermins noch erforderlich sind. 
 
(3) Das Gericht setzt in dem Termin eine Frist zur schriftlichen Klageerwiderung, wenn der Beklagte noch nicht 
oder nicht ausreichend auf die Klage erwidert hat und ihm noch keine Frist nach Absatz 1 Satz 1 gesetzt war. 
 
(4) Das Gericht kann dem Kläger in dem Termin oder nach Eingang der Klageerwiderung eine Frist zur schriftli-
chen Stellungnahme auf die Klageerwiderung setzen. Außerhalb der mündlichen Verhandlung kann der Vorsit-
zende die Frist setzen. 
 
 
§ 276 Schriftliches Vorverfahren   
 
(1) Bestimmt der Vorsitzende keinen frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung, so fordert er den Be-
klagten mit der Zustellung der Klage auf, wenn er sich gegen die Klage verteidigen wolle, dies binnen einer 
Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift dem Gericht schriftlich anzuzeigen; der Kläger ist 
von der Aufforderung zu unterrichten. Zugleich ist dem Beklagten eine Frist von mindestens zwei weiteren Wo-
chen zur schriftlichen Klageerwiderung zu setzen. Ist die Zustellung der Klage im Ausland vorzunehmen, so 
bestimmt der Vorsitzende die Frist nach Satz 1.  
 
(2) Mit der Aufforderung ist der Beklagte über die Folgen einer Versäumung der ihm nach Absatz 1 Satz 1 ge-
setzten Frist sowie darüber zu belehren, dass er die Erklärung, der Klage entgegentreten zu wollen, nur durch 
den zu bestellenden Rechtsanwalt abgeben kann. Die Belehrung über die Möglichkeit des Erlasses eines Ver-
säumnisurteils nach § 331 Abs. 3 hat die Rechtsfolgen aus den §§ 91 und 708 Nr. 2 zu umfassen. 
 
(3) Der Vorsitzende kann dem Kläger eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die Klageerwiderung setzen. 
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§ 300 Endurteil   
 
(1) Ist der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif, so hat das Gericht sie durch Endurteil zu erlassen.  
 
(2) Das Gleiche gilt, wenn von mehreren zum Zwecke gleichzeitiger Verhandlung und Entscheidung verbunde-
nen Prozessen nur der eine zur Endentscheidung reif ist. 
 
 
§ 301 Teilurteil   
 
(1) Ist von mehreren in einer Klage geltend gemachten Ansprüchen nur der eine oder ist nur ein Teil eines An-
spruchs oder bei erhobener Widerklage nur die Klage oder die Widerklage zur Endentscheidung reif, so hat das 
Gericht sie durch Endurteil (Teilurteil) zu erlassen. Über einen Teil eines einheitlichen Anspruchs, der nach 
Grund und Höhe streitig ist, kann durch Teilurteil nur entschieden werden, wenn zugleich ein Grundurteil über 
den restlichen Teil des Anspruchs ergeht.  
 
(2) Der Erlass eines Teilurteils kann unterbleiben, wenn es das Gericht nach Lage der Sache nicht für angemes-
sen erachtet. 
 
 
§ 303 Zwischenurteil   
 
Ist ein Zwischenstreit zur Entscheidung reif, so kann die Entscheidung durch Zwischenurteil ergehen. 
 
 
§ 304 Zwischenurteil über den Grund   
 
(1) Ist ein Anspruch nach Grund und Betrag streitig, so kann das Gericht über den Grund vorab entscheiden.  
 
(2) Das Urteil ist in Betreff der Rechtsmittel als Endurteil anzusehen; das Gericht kann jedoch, wenn der An-
spruch für begründet erklärt ist, auf Antrag anordnen, dass über den Betrag zu verhandeln sei. 
 
 
§ 306 Verzicht   
 
Verzichtet der Kläger bei der mündlichen Verhandlung auf den geltend gemachten Anspruch, so ist er auf Grund 
des Verzichts mit dem Anspruch abzuweisen, wenn der Beklagte die Abweisung beantragt. 
 
 
§ 307 Anerkenntnis   
 
Erkennt eine Partei den gegen sie geltend gemachten Anspruch ganz oder zum Teil an, so ist sie dem Anerkennt-
nis gemäß zu verurteilen. Einer mündlichen Verhandlung bedarf es insoweit nicht. 
 
 
§ 308 Bindung an die Parteianträge   
 
(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere 
von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen.  
 
(2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch ohne Antrag zu erkennen. 
 
 
§ 308a Entscheidung ohne Antrag in Mietsachen  
  
(1) Erachtet das Gericht in einer Streitigkeit zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder dem Mieter und dem 
Untermieter wegen Räumung von Wohnraum den Räumungsanspruch für unbegründet, weil der Mieter nach den 
§§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen kann, so hat es 
in dem Urteil auch ohne Antrag auszusprechen, für welche Dauer und unter welchen Änderungen der Vertrags-
bedingungen das Mietverhältnis fortgesetzt wird. Vor dem Ausspruch sind die Parteien zu hören.  
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(2) Der Ausspruch ist selbständig anfechtbar. 
 
 
§ 309 Erkennende Richter   
 
Das Urteil kann nur von denjenigen Richtern gefällt werden, welche der dem Urteil zugrunde liegenden Ver-
handlung beigewohnt haben. 
 
 
§ 313 Form und Inhalt des Urteils   
 
(1) Das Urteil enthält:  
 

1.  die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten; 
 

2.  die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben; 
 

3.  den Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist; 
 

4.  die Urteilsformel; 
 

5.  den Tatbestand; 
 

6.  die Entscheidungsgründe. 
 
(2) Im Tatbestand sollen die erhobenen Ansprüche und die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmit-
tel unter Hervorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. 
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen 
verwiesen werden. 
 
(3) Die Entscheidungsgründe enthalten eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entschei-
dung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht. 
 
 
§ 330 Versäumnisurteil gegen den Kläger   
 
Erscheint der Kläger im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht, so ist auf Antrag das Versäumnisurteil dahin 
zu erlassen, dass der Kläger mit der Klage abzuweisen sei. 
 
 
§ 331 Versäumnisurteil gegen den Beklagten   
 
(1) Beantragt der Kläger gegen den im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Beklagten das 
Versäumnisurteil, so ist das tatsächliche mündliche Vorbringen des Klägers als zugestanden anzunehmen. Dies 
gilt nicht für Vorbringen zur Zuständigkeit des Gerichts nach § 29 Abs. 2, § 38.  
 
(2) Soweit es den Klageantrag rechtfertigt, ist nach dem Antrag zu erkennen; soweit dies nicht der Fall, ist die 
Klage abzuweisen. 
 
(3) Hat der Beklagte entgegen § 276 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 nicht rechtzeitig angezeigt, dass er sich gegen die 
Klage verteidigen wolle, so trifft auf Antrag des Klägers das Gericht die Entscheidung ohne mündliche Verhand-
lung; dies gilt nicht, wenn die Erklärung des Beklagten noch eingeht, bevor das von den Richtern unterschriebe-
ne Urteil der Geschäftsstelle übermittelt ist. Der Antrag kann schon in der Klageschrift gestellt werden. Eine 
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ist auch insoweit zulässig, als das Vorbringen des Klägers den Kla-
geantrag in einer Nebenforderung nicht rechtfertigt, sofern der Kläger vor der Entscheidung auf diese Möglich-
keit hingewiesen worden ist. 
 
 
§ 355 Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme  
  
(1) Die Beweisaufnahme erfolgt vor dem Prozessgericht. Sie ist nur in den durch dieses Gesetz bestimmten Fäl-
len einem Mitglied des Prozessgerichts oder einem anderen Gericht zu übertragen.  
 
(2) Eine Anfechtung des Beschlusses, durch den die eine oder die andere Art der Beweisaufnahme angeordnet 
wird, findet nicht statt. 
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§ 371 Beweis durch Augenschein   
 
(1) Der Beweis durch Augenschein wird durch Bezeichnung des Gegenstandes des Augenscheins und durch die 
Angabe der zu beweisenden Tatsachen angetreten. Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand des Beweises, 
wird der Beweis durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei angetreten.  
 
(2) Befindet sich der Gegenstand nach der Behauptung des Beweisführers nicht in seinem Besitz, so wird der 
Beweis außerdem durch den Antrag angetreten, zur Herbeischaffung des Gegenstandes eine Frist zu setzen oder 
eine Anordnung nach § 144 zu erlassen. Die §§ 422 bis 432 gelten entsprechend. 
 
(3) Vereitelt eine Partei die ihr zumutbare Einnahme des Augenscheins, so können die Behauptungen des Geg-
ners über die Beschaffenheit des Gegenstandes als bewiesen angesehen werden. 
 
 
§ 373 Beweisantritt   
 
Der Zeugenbeweis wird durch die Benennung der Zeugen und die Bezeichnung der Tatsachen, über welche die 
Vernehmung der Zeugen stattfinden soll, angetreten. 
 
 
§ 402 Anwendbarkeit der Vorschriften für Zeugen   
 
Für den Beweis durch Sachverständige gelten die Vorschriften über den Beweis durch Zeugen entsprechend, 
insoweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen abweichende Vorschriften enthalten sind. 
 
 
§ 406 Ablehnung eines Sachverständigen   
 
(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt 
werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus entnommen werden, dass der Sachverständige als Zeuge 
vernommen worden ist.  
 
(2) Der Ablehnungsantrag ist bei dem Gericht oder Richter, von dem der Sachverständige ernannt ist, vor seiner 
Vernehmung zu stellen, spätestens jedoch binnen zwei Wochen nach Verkündung oder Zustellung des Beschlus-
ses über die Ernennung. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Ablehnung nur zulässig, wenn der Antragsteller 
glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden verhindert war, den Ablehnungsgrund früher geltend zu machen. 
Der Antrag kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. 
 
(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zur Versicherung an Eides statt darf die Partei nicht zugelas-
sen werden. 
 
(4) Die Entscheidung ergeht von dem im zweiten Absatz bezeichneten Gericht oder Richter durch Beschluss. 
 
(5) Gegen den Beschluss, durch den die Ablehnung für begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen 
den Beschluss, durch den sie für unbegründet erklärt wird, findet sofortige Beschwerde statt. 
 
 
§ 415 Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen   
 
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer 
mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorge-
schriebenen Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie über eine vor der Behörde 
oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die 
Urkundsperson beurkundeten Vorganges.  
 
(2) Der Beweis, dass der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig. 
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§ 416 Beweiskraft von Privaturkunden   
 
Privaturkunden begründen, sofern sie von den Ausstellern unterschrieben oder mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet sind, vollen Beweis dafür, dass die in ihnen enthaltenen Erklärungen von den Aus-
stellern abgegeben sind. 
 
 
§ 420 Vorlegung durch Beweisführer; Beweisantritt   
 
Der Beweis wird durch die Vorlegung der Urkunde angetreten. 
 
 
§ 445 Vernehmung des Gegners; Beweisantritt   
 
(1) Eine Partei, die den ihr obliegenden Beweis mit anderen Beweismitteln nicht vollständig geführt oder andere 
Beweismittel nicht vorgebracht hat, kann den Beweis dadurch antreten, dass sie beantragt, den Gegner über die 
zu beweisenden Tatsachen zu vernehmen.  
 
(2) Der Antrag ist nicht zu berücksichtigen, wenn er Tatsachen betrifft, deren Gegenteil das Gericht für erwiesen 
erachtet. 
 
 
§ 688 Zulässigkeit   
 
(1) Wegen eines Anspruchs, der die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in Euro zum Gegenstand hat, ist auf 
Antrag des Antragstellers ein Mahnbescheid zu erlassen.  
 
(2) Das Mahnverfahren findet nicht statt: 
 

1.  für Ansprüche eines Unternehmers aus einem Vertrag gemäß den §§ 491 bis 504 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, wenn der nach den §§ 492, 502 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzugebende effektive oder 
anfängliche effektive Jahreszins den bei Vertragsschluss geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs um mehr als zwölf Prozentpunkte übersteigt; 

 

2.  wenn die Geltendmachung des Anspruchs von einer noch nicht erbrachten Gegenleistung abhängig ist; 
 

3.  wenn die Zustellung des Mahnbescheids durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen müsste. 
 
(3) Müsste der Mahnbescheid im Ausland zugestellt werden, findet das Mahnverfahren nur statt, soweit das 
Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz vom 19. Februar 2001 (BGBl. I S. 288) dies vorsieht. 
 
 
§ 694 Widerspruch gegen den Mahnbescheid   
 
(1) Der Antragsgegner kann gegen den Anspruch oder einen Teil des Anspruchs bei dem Gericht, das den 
Mahnbescheid erlassen hat, schriftlich Widerspruch erheben, solange der Vollstreckungsbescheid nicht verfügt 
ist.  
 
(2) Ein verspäteter Widerspruch wird als Einspruch behandelt. Dies ist dem Antragsgegner, der den Widerspruch 
erhoben hat, mitzuteilen. 
 
 
§ 696 Verfahren nach Widerspruch   
 
(1) Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt eine Partei die Durchführung des streitigen Verfahrens, 
so gibt das Gericht, das den Mahnbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit von Amts wegen an das Gericht ab, das 
in dem Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist, wenn die Parteien übereinstimmend die 
Abgabe an ein anderes Gericht verlangen, an dieses. Der Antrag kann in den Antrag auf Erlass des Mahnbe-
scheids aufgenommen werden. Die Abgabe ist den Parteien mitzuteilen; sie ist nicht anfechtbar. Mit Eingang der 
Akten bei dem Gericht, an das er abgegeben wird, gilt der Rechtsstreit als dort anhängig. § 281 Abs. 3 Satz 1 gilt 
entsprechend.  
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(2) Ist das Mahnverfahren maschinell bearbeitet worden, so tritt, sofern die Akte nicht elektronisch übermittelt 
wird, an die Stelle der Akten ein maschinell erstellter Aktenausdruck. Für diesen gelten die Vorschriften über die 
Beweiskraft öffentlicher Urkunden entsprechend. § 298 findet keine Anwendung. 
 
(3) Die Streitsache gilt als mit Zustellung des Mahnbescheids rechtshängig geworden, wenn sie alsbald nach der 
Erhebung des Widerspruchs abgegeben wird. 
 
(4) Der Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens kann bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung 
des Antragsgegners zur Hauptsache zurückgenommen werden. Die Zurücknahme kann vor der Geschäftsstelle 
zu Protokoll erklärt werden. Mit der Zurücknahme ist die Streitsache als nicht rechtshängig geworden anzuse-
hen. 
 
(5) Das Gericht, an das der Rechtsstreit abgegeben ist, ist hierdurch in seiner Zuständigkeit nicht gebunden. 
 
 
§ 697 Einleitung des Streitverfahrens   
 
(1) Die Geschäftsstelle des Gerichts, an das die Streitsache abgegeben wird, hat dem Antragsteller unverzüglich 
aufzugeben, seinen Anspruch binnen zwei Wochen in einer der Klageschrift entsprechenden Form zu begründen. 
§ 270 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(2) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang einer Klage weiter zu verfahren. Zur schriftli-
chen Klageerwiderung im Vorverfahren nach § 276 kann auch eine mit der Zustellung der Anspruchsbegrün-
dung beginnende Frist gesetzt werden. 
 
(3) Geht die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so wird bis zu ihrem Eingang Termin zur mündlichen 
Verhandlung nur auf Antrag des Antragsgegners bestimmt. Mit der Terminsbestimmung setzt der Vorsitzende 
dem Antragsteller eine Frist zur Begründung des Anspruchs; § 296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend. 
 
(4) Der Antragsgegner kann den Widerspruch bis zum Beginn seiner mündlichen Verhandlung zur Hauptsache 
zurücknehmen, jedoch nicht nach Erlass eines Versäumnisurteils gegen ihn. Die Zurücknahme kann zu Protokoll 
der Geschäftsstelle erklärt werden. 
 
(5) Zur Herstellung eines Urteils in abgekürzter Form nach § 313b Abs. 2, § 317 Abs. 6 kann der Mahnbescheid 
an Stelle der Klageschrift benutzt werden. Ist das Mahnverfahren maschinell bearbeitet worden, so tritt an die 
Stelle der Klageschrift der maschinell erstellte Aktenausdruck. 
 
 
§ 699 Vollstreckungsbescheid  
  
(1) Auf der Grundlage des Mahnbescheids erlässt das Gericht auf Antrag einen Vollstreckungsbescheid, wenn 
der Antragsgegner nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat. Der Antrag kann nicht vor Ablauf der Wider-
spruchsfrist gestellt werden; er hat die Erklärung zu enthalten, ob und welche Zahlungen auf den Mahnbescheid 
geleistet worden sind; § 690 Abs. 3 Satz 1 und 3 gilt entsprechend. Ist der Rechtsstreit bereits an ein anderes 
Gericht abgegeben, so erlässt dieses den Vollstreckungsbescheid.  
 
(2) Soweit das Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet wird, kann der Vollstreckungsbescheid auf den 
Mahnbescheid gesetzt werden. 
 
(3) In den Vollstreckungsbescheid sind die bisher entstandenen Kosten des Verfahrens aufzunehmen. Der An-
tragsteller braucht die Kosten nur zu berechnen, wenn das Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet wird; im 
Übrigen genügen die zur maschinellen Berechnung erforderlichen Angaben. 
 
(4) Der Vollstreckungsbescheid wird dem Antragsgegner von Amts wegen zugestellt, wenn nicht der Antragstel-
ler die Übermittlung an sich zur Zustellung im Parteibetrieb beantragt hat. In diesen Fällen wird der Vollstre-
ckungsbescheid dem Antragsteller zur Zustellung übermittelt; die Geschäftsstelle des Gerichts vermittelt diese 
Zustellung nicht. Bewilligt das mit dem Mahnverfahren befasste Gericht die öffentliche Zustellung, so wird die 
Benachrichtigung nach § 186 Abs. 2 Satz 2 und 3 an die Gerichtstafel des Gerichts angeheftet oder in das Infor-
mationssystem des Gerichts eingestellt, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden 
ist. 
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§ 700 Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid   
 
(1) Der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich.  
 
(2) Die Streitsache gilt als mit der Zustellung des Mahnbescheids rechtshängig geworden. 
 
(3) Wird Einspruch eingelegt, so gibt das Gericht, das den Vollstreckungsbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit 
von Amts wegen an das Gericht ab, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist, 
wenn die Parteien übereinstimmend die Abgabe an ein anderes Gericht verlangen, an dieses. § 696 Abs. 1 Satz 3 
bis 5, Abs. 2, 5, § 697 Abs. 1, 4, § 698 gelten entsprechend. § 340 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 
 
(4) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang einer Klage weiter zu verfahren, wenn der Ein-
spruch nicht als unzulässig verworfen wird. § 276 Abs. 1 Satz 1, 3, Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 
 
(5) Geht die Anspruchsbegründung innerhalb der von der Geschäftsstelle gesetzten Frist nicht ein und wird der 
Einspruch auch nicht als unzulässig verworfen, bestimmt der Vorsitzende unverzüglich Termin; § 697 Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(6) Der Einspruch darf nach § 345 nur verworfen werden, soweit die Voraussetzungen des § 331 Abs. 1, 2 erster 
Halbsatz für ein Versäumnisurteil vorliegen; soweit die Voraussetzungen nicht vorliegen, wird der Vollstre-
ckungsbescheid aufgehoben. 
 
 
§ 704 Vollstreckbare Endurteile  
  
(1) Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar er-
klärt sind.  
 
(2) Urteile in Ehe- und Kindschaftssachen dürfen nicht für vorläufig vollstreckbar erklärt werden. 
 
 
§ 724 Vollstreckbare Ausfertigung   
 
(1) Die Zwangsvollstreckung wird auf Grund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung des 
Urteils (vollstreckbare Ausfertigung) durchgeführt.  
 
(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten 
Rechtszuges und, wenn der Rechtsstreit bei einem höheren Gericht anhängig ist, von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erteilt. 
 
 
§ 725 Vollstreckungsklausel   
 
Die Vollstreckungsklausel: „Vorstehende Ausfertigung wird dem usw. (Bezeichnung der Partei) zum Zwecke 
der Zwangsvollstreckung erteilt" ist der Ausfertigung des Urteils am Schluss beizufügen, von dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 
 
 
§ 750 Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung  
 
(1) Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die Personen, für und gegen die sie stattfinden soll, in 
dem Urteil oder in der ihm beigefügten Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet sind und das Urteil bereits 
zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. Eine Zustellung durch den Gläubiger genügt; in diesem Fall 
braucht die Ausfertigung des Urteils Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht zu enthalten.  
 
(2) Handelt es sich um die Vollstreckung eines Urteils, dessen vollstreckbare Ausfertigung nach § 726 Abs. 1 
erteilt worden ist, oder soll ein Urteil, das nach den §§ 727 bis 729, 738, 742, 744, dem § 745 Abs. 2 und dem § 
749 für oder gegen eine der dort bezeichneten Personen wirksam ist, für oder gegen eine dieser Personen voll-
streckt werden, so muss außer dem zu vollstreckenden Urteil auch die ihm beigefügte Vollstreckungsklausel 
und, sofern die Vollstreckungsklausel auf Grund öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden erteilt ist, 
auch eine Abschrift dieser Urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung zugestellt sein oder gleichzeitig mit 
ihrem Beginn zugestellt werden. 
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(3) Eine Zwangsvollstreckung nach § 720a darf nur beginnen, wenn das Urteil und die Vollstreckungsklausel 
mindestens zwei Wochen vorher zugestellt sind. 
 
 
§ 794 Weitere Vollstreckungstitel   
 
(1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:  
 

1.  aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur Beilegung 
des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in Betreff eines Teiles des Streitgegenstandes vor 
einem deutschen Gericht oder vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder aner-
kannten Gütestelle abgeschlossen sind, sowie aus Vergleichen, die gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 oder § 
492 Abs. 3 zu richterlichem Protokoll genommen sind; 

 

2. aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen; 
 

2a.  aus Beschlüssen, die in einem vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger den Unterhalt 
festsetzen, einen Unterhaltstitel abändern oder den Antrag zurückweisen; 

 

2b.  (weggefallen) 
 

3. aus Entscheidungen, gegen die das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet, dies gilt nicht für Entschei-
dungen nach § 620 Nr. 1, 3 und § 620b in Verbindung mit § 620 Nr. 1, 3; 

 

3a.  aus einstweiligen Anordnungen nach den §§ 127a, 620 Nr. 4 bis 10, dem § 621f und dem § 621g Satz 1, 
soweit Gegenstand des Verfahrens Regelungen nach der Verordnung über die Behandlung der Ehe-
wohnung und des Hausrats sind, sowie nach dem § 644; 

 

4. aus Vollstreckungsbescheiden; 
 

4a.  aus Entscheidungen, die Schiedssprüche für vollstreckbar erklären, sofern die Entscheidungen rechts-
kräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind; 

 

4b.  aus Beschlüssen nach § 796b oder § 796c; 
 

5.  aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen 
seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die Urkunde über ei-
nen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer 
Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, 
und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangs-
vollstreckung unterworfen hat. 

 
(2) Soweit nach den Vorschriften der §§ 737, 743, des § 745 Abs. 2 und des § 748 Abs. 2 die Verurteilung eines 
Beteiligten zur Duldung der Zwangsvollstreckung erforderlich ist, wird sie dadurch ersetzt, dass der Beteiligte in 
einer nach Absatz 1 Nr. 5 aufgenommenen Urkunde die sofortige Zwangsvollstreckung in die seinem Recht 
unterworfenen Gegenstände bewilligt. 
 
 
§ 803 Pfändung   
 
(1) Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausge-
dehnt werden, als es zur Befriedigung des Gläubigers und zur Deckung der Kosten der Zwangsvollstreckung 
erforderlich ist.  
 
(2) Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn sich von der Verwertung der zu pfändenden Gegenstände ein Über-
schuss über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten lässt. 
 
 
§ 807 Eidesstattliche Versicherung   
 
(1) Der Schuldner ist nach Erteilung des Auftrags nach § 900 Abs. 1 verpflichtet, ein Verzeichnis seines Vermö-
gens vorzulegen und für seine Forderungen den Grund und die Beweismittel zu bezeichnen, wenn  
 

1.  die Pfändung zu einer vollständigen Befriedigung des Gläubigers nicht geführt hat, 
 

2.  der Gläubiger glaubhaft macht, dass er durch die Pfändung seine Befriedigung nicht vollständig erlan-
gen könne, 
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3.  der Schuldner die Durchsuchung (§ 758) verweigert hat oder 
 

4.  der Gerichtsvollzieher den Schuldner wiederholt in seiner Wohnung nicht angetroffen hat, nachdem er 
einmal die Vollstreckung mindestens zwei Wochen vorher angekündigt hatte; dies gilt nicht, wenn der 
Schuldner seine Abwesenheit genügend entschuldigt und den Grund glaubhaft macht. 

 
(2) Aus dem Vermögensverzeichnis müssen auch ersichtlich sein 
 

1.  die in den letzten zwei Jahren vor dem ersten zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaum-
ten Termin vorgenommenen entgeltlichen Veräußerungen des Schuldners an eine nahestehende Person 
(§ 138 der Insolvenzordnung); 

 

2.  die in den letzten vier Jahren vordem ersten zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung anberaumten 
Termin von dem Schuldner vorgenommenen unentgeltlichen Leistungen, sofern sie sich nicht auf ge-
bräuchliche Gelegenheitsgeschenke geringen Werts richteten. 

 

Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1, 2 der Pfändung offensichtlich nicht unterworfen sind, brauchen in dem 
Vermögensverzeichnis nicht angegeben zu werden, es sei denn, dass eine Austauschpfändung in Betracht 
kommt. 
 
(3) Der Schuldner hat zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er die von ihm verlangten Angaben nach 
bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Die Vorschriften der §§ 478 bis 480, 483 
gelten entsprechend. 
 
 
§ 808 Pfändung beim Schuldner   
 
(1) Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, 
dass der Gerichtsvollzieher sie in Besitz nimmt.  
 
(2) Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere sind im Gewahrsam des Schuldners zu belassen, 
sofern nicht hierdurch die Befriedigung des Gläubigers gefährdet wird. Werden die Sachen im Gewahrsam des 
Schuldners belassen, so ist die Wirksamkeit der Pfändung dadurch bedingt, dass durch Anlegung von Siegeln 
oder auf sonstige Weise die Pfändung ersichtlich gemacht ist. 
 
(3) Der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner von der erfolgten Pfändung in Kenntnis zu setzen. 
 
 
§ 811 Unpfändbare Sachen   
 
(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen:  
 

1.  die dem persönlichen Gebrauch oder dem Haushalt dienenden Sachen, insbesondere Kleidungsstücke, 
Wäsche, Betten, Haus- und Küchengerät, soweit der Schuldner ihrer zu einer seiner Berufstätigkeit und 
seiner Verschuldung angemessenen, bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung bedarf; ferner Gar-
tenhäuser, Wohnlauben und ähnliche Wohnzwecken dienende Einrichtungen, die der Zwangsvollstre-
ckung in das bewegliche Vermögen unterliegen und deren der Schuldner oder seine Familie zur ständi-
gen Unterkunft bedarf; 

 

2.  die für den Schuldner, seine Familie und seine Hausangehörigen, die ihm im Haushalt helfen, auf vier 
Wochen erforderlichen Nahrungs-, Feuerungs- und Beleuchtungsmittel oder, soweit für diesen Zeit-
raum solche Vorräte nicht vorhanden und ihre Beschaffung auf anderem Wege nicht gesichert ist, der 
zur Beschaffung erforderliche Geldbetrag; 

 

3.  Kleintiere in beschränkter Zahl sowie eine Milchkuh oder nach Wahl des Schuldners statt einer solchen 
insgesamt zwei Schweine, Ziegen oder Schafe, wenn diese Tiere für die Ernährung des Schuldners, sei-
ner Familie oder Hausangehörigen, die ihm im Haushalt, in der Landwirtschaft oder im Gewerbe hel-
fen, erforderlich sind; ferner die zur Fütterung und zur Streu auf vier Wochen erforderlichen Vorräte 
oder, soweit solche Vorräte nicht vorhanden sind und ihre Beschaffung für diesen Zeitraum auf ande-
rem Wege nicht gesichert ist, der zu ihrer Beschaffung erforderliche Geldbetrag; 

 

4.  bei Personen, die Landwirtschaft betreiben, das zum Wirtschaftsbetrieb erforderliche Gerät und Vieh 
nebst dem nötigen Dünger sowie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur Sicherung des 
Unterhalts des Schuldner, seiner Familie und seiner Arbeitnehmer oder zur Fortführung der Wirtschaft 
bis zur nächsten Ernte gleicher oder ähnlicher Erzeugnisse erforderlich sind; 
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4a.  bei Arbeitnehmern in landwirtschaftlichen Betrieben die ihnen als Vergütung gelieferten Naturalien, 
soweit der Schuldner ihrer zu seinem und seiner Familie Unterhalt bedarf; 

 

5.  bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder geistigen Arbeit oder sonstigen persönlichen Leistungen 
ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung dieser Erwerbstätigkeit erforderlichen Gegenstände; 

 

6.  bei den Witwen und minderjährigen Erben der unter Nummer 5 bezeichneten Personen, wenn sie die 
Erwerbstätigkeit für ihre Rechnung durch einen Stellvertreter fortführen, die zur Fortführung dieser Er-
werbstätigkeit erforderlichen Gegenstände; 

 

7.  Dienstkleidungsstücke sowie Dienstausrüstungsgegenstände, soweit sie zum Gebrauch des Schuldners 
bestimmt sind, sowie bei Beamten, Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und Hebammen die 
zur Ausübung des Berufes erforderlichen Gegenstände einschließlich angemessener Kleidung; 

 

8.  bei Personen, die wiederkehrende Einkünfte der in den §§ 850 bis 850b bezeichneten Art beziehen, ein 
Geldbetrag, der dem der Pfändung nicht unterworfenen Teil der Einkünfte für die Zeit von der Pfän-
dung bis zu dem nächsten Zahlungstermin entspricht; 

 

9.  die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, Gefäße und Waren; 
 

10.  die Bücher, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie in der Kirche oder Schule oder einer 
sonstigen Unterrichtsanstalt oder bei der häuslichen Andacht bestimmt sind; 

 

11.  die in Gebrauch genommenen Haushaltungs- und Geschäftsbücher, die Familienpapiere sowie die Trau-
ringe, Orden und Ehrenzeichen; 

 

12.  künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körperlicher Gebrechen notwendige Hilfsmittel, so-
weit diese Gegenstände zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie bestimmt sind; 

 

13.  die zur unmittelbaren Verwendung für die Bestattung bestimmten Gegenstände. 
 

(2) Eine in Absatz 1 Nr. 1, 4, 5 bis 7 bezeichnete Sache kann gepfändet werden, wenn der Verkäufer wegen einer 
durch Eigentumsvorbehalt gesicherten Geldforderung aus ihrem Verkauf vollstreckt. Die Vereinbarung des Ei-
gentumsvorbehaltes ist durch Urkunden nachzuweisen. 
 
 
§ 811a Austauschpfändung   
 
(1) Die Pfändung einer nach § 811 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 6 unpfändbaren Sache kann zugelassen werden, wenn der 
Gläubiger dem Schuldner vor der Wegnahme der Sache ein Ersatzstück, das dem geschützten Verwendungs-
zweck genügt, oder den zur Beschaffung eines solchen Ersatzstückes erforderlichen Geldbetrag überlässt; ist 
dem Gläubiger die rechtzeitige Ersatzbeschaffung nicht möglich oder nicht zuzumuten, so kann die Pfändung 
mit der Maßgabe zugelassen werden, dass dem Schuldner der zur Ersatzbeschaffung erforderliche Geldbetrag 
aus dem Vollstreckungserlös überlassen wird (Austauschpfändung).  
 
(2) Über die Zulässigkeit der Austauschpfändung entscheidet das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubi-
gers durch Beschluss. Das Gericht soll die Austauschpfändung nur zulassen, wenn sie nach Lage der Verhältnis-
se angemessen ist, insbesondere wenn zu erwarten ist, dass der Vollstreckungserlös den Wert des Ersatzstückes 
erheblich übersteigen werde. Das Gericht setzt den Wert eines vom Gläubiger angebotenen Ersatzstückes oder 
den zur Ersatzbeschaffung erforderlichen Betrag fest. Bei der Austauschpfändung nach Absatz 1 Halbsatz 1 ist 
der festgesetzte Betrag dem Gläubiger aus dem Vollstreckungserlös zu erstatten; er gehört zu den Kosten der 
Zwangsvollstreckung. 
 
(3) Der dem Schuldner überlassene Geldbetrag ist unpfändbar. 
 
(4) Bei der Austauschpfändung nach Absatz 1 Halbsatz 2 ist die Wegnahme der gepfändeten Sache erst nach 
Rechtskraft des Zulassungsbeschlusses zulässig. 
 
 
§ 828 Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts  
  
(1) Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrech-
te zum Gegenstand haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht. 
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(2) Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der Schuldner im Inland seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat, und sonst das Amtsgericht zuständig, bei dem nach § 23 gegen den Schuldner Klage erhoben 
werden kann. 
 
(3) Ist das angegangene Gericht nicht zuständig, gibt es die Sache auf Antrag des Gläubigers an das zuständige 
Gericht ab. Die Abgabe ist nicht bindend. 
 
 
§ 829 Pfändung einer Geldforderung   
 
(1) Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den 
Schuldner zu zahlen. Zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung 
über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten. Die Pfändung mehrerer Geldforderungen gegen 
verschiedene Drittschuldner soll auf Antrag des Gläubigers durch einheitlichen Beschluss ausgesprochen wer-
den, soweit dies für Zwecke der Vollstreckung geboten erscheint und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Interessen der Drittschuldner entgegenstehen.  
 
(2) Der Gläubiger hat den Beschluss dem Drittschuldner zustellen zu lassen. Der Gerichtsvollzieher hat den 
Beschluss mit einer Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner sofort zuzustellen, sofern nicht eine öffent-
liche Zustellung erforderlich wird. An Stelle einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden Zustellung 
erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post. 
 
(3) Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. 
 
(4) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses einzuführen. Soweit 
nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der Antragsteller ihrer bedienen. Für Verfahren bei Gerichten, 
die die Verfahren elektronisch bearbeiten, und für Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht elektronisch 
bearbeiten, können unterschiedliche Formulare eingeführt werden. 
 
 
§ 835 Überweisung einer Geldforderung   
 
(1) Die gepfändete Geldforderung ist dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlungs statt 
zum Nennwert zu überweisen.  
 
(2) Im letzteren Fall geht die Forderung auf den Gläubiger mit der Wirkung über, dass er, soweit die Forderung 
besteht, wegen seiner Forderung an den Schuldner als befriedigt anzusehen ist. 
 
(3) Die Vorschriften des § 829 Abs. 2, 3 sind auf die Überweisung entsprechend anzuwenden. Wird ein bei ei-
nem Geldinstitut gepfändetes Guthaben eines Schuldners, der eine natürliche Person ist, dem Gläubiger überwie-
sen, so darf erst zwei Wochen nach der Zustellung des Überweisungsbeschlusses an den Drittschuldner aus dem 
Guthaben an den Gläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt werden. 
 
 
§ 850 Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen   
 
(1) Arbeitseinkommen, das in Geld zahlbar ist, kann nur nach Maßgabe der §§ 850a bis 850i gepfändet werden.  
 
(2) Arbeitseinkommen im Sinne dieser Vorschrift sind die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten, Ar-
beits- und Dienstlöhne, Ruhegelder und ähnliche nach dem einstweiligen oder dauernden Ausscheiden aus dem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis gewährte fortlaufende Einkünfte, ferner Hinterbliebenenbezüge sowie sonstige 
Vergütungen für Dienstleistungen aller Art, die die Erwerbstätigkeit des Schuldners vollständig oder zu einem 
wesentlichen Teil in Anspruch nehmen. 
 
(3) Arbeitseinkommen sind auch die folgenden Bezüge, soweit sie in Geld zahlbar sind: 
 

a)  Bezüge, die ein Arbeitnehmer zum Ausgleich für Wettbewerbsbeschränkungen für die Zeit nach Been-
digung seines Dienstverhältnisses beanspruchen kann; 

 

b)  Renten, die auf Grund von Versicherungsverträgen gewährt werden, wenn diese Verträge zur Versor-
gung des Versicherungsnehmers oder seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen eingegangen sind. 
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(4) Die Pfändung des in Geld zahlbaren Arbeitseinkommens erfasst alle Vergütungen, die dem Schuldner aus der 
Arbeits- oder Dienstleistung zustehen, ohne Rücksicht auf ihre Benennung oder Berechnungsart. 
 
§ 850a Unpfändbare Bezüge   
 
Unpfändbar sind  
 

1.  zur Hälfte die für die Leistung von Mehrarbeitsstunden gezahlten Teile des Arbeitseinkommens; 
 

2.  die für die Dauer eines Urlaubs über das Arbeitseinkommen hinaus gewährten Bezüge, Zuwendungen 
aus Anlass eines besonderen Betriebsereignisses und Treugelder, soweit sie den Rahmen des Üblichen 
nicht übersteigen; 

 

3.  Aufwandsentschädigungen, Auslösungsgelder und sonstige soziale Zulagen für auswärtige Beschäfti-
gungen, das Entgelt für selbst gestelltes Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen sowie Schmutz- und Er-
schwerniszulagen, soweit diese Bezüge den Rahmen des Üblichen nicht übersteigen; 

 

4.  Weihnachtsvergütungen bis zum Betrag der Hälfte des monatlichen Arbeitseinkommens, höchstens a-
ber bis zum Betrag von 500 Euro; 

 

5.  Heirats- und Geburtsbeihilfen, sofern die Vollstreckung wegen anderer als der aus Anlass der Heirat 
oder der Geburt entstandenen Ansprüche betrieben wird; 

 

6.  Erziehungsgelder, Studienbeihilfen und ähnliche Bezüge; 
 

7.  Sterbe- und Gnadenbezüge aus Arbeits- oder Dienstverhältnissen; 
 

8.  Blindenzulagen. 
 
 
§ 850b Bedingt pfändbare Bezüge  
  
(1) Unpfändbar sind ferner  
 

1.  Renten, die wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten sind; 
 

2.  Unterhaltsrenten, die auf gesetzlicher Vorschrift beruhen, sowie die wegen Entziehung einer solchen 
Forderung zu entrichtenden Renten; 

 

3.  fortlaufende Einkünfte, die ein Schuldner aus Stiftungen oder sonst auf Grund der Fürsorge und Freige-
bigkeit eines Dritten oder auf Grund eines Altenteils oder Auszugsvertrags bezieht; 

 

4.  Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- und Krankenkassen, die ausschließlich oder zu einem wesentli-
chen Teil zu Unterstützungszwecken gewährt werden, ferner Ansprüche aus Lebensversicherungen, die 
nur auf den Todesfall des Versicherungsnehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungssumme 
3.579 Euro nicht übersteigt. 

 
(2) Diese Bezüge können nach den für Arbeitseinkommen geltenden Vorschriften gepfändet werden, wenn die 
Vollstreckung in das sonstige bewegliche Vermögen des Schuldners zu einer vollständigen Befriedigung des 
Gläubigers nicht geführt hat oder voraussichtlich nicht führen wird und wenn nach den Umständen des Falles, 
insbesondere nach der Art des beizutreibenden Anspruchs und der Höhe der Bezüge, die Pfändung der Billigkeit 
entspricht. 
 
(3) Das Vollstreckungsgericht soll vor seiner Entscheidung die Beteiligten hören. 
 
 
§ 850c Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen   
 
(1) Arbeitseinkommen ist unpfändbar, wenn es, je nach dem Zeitraum, für den es gezahlt wird, nicht mehr als  

930 Euro 1) monatlich,  
217,50 Euro 2) wöchentlich oder  
43,50 Euro 3) täglich,  

beträgt. Gewährt der Schuldner auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung seinem Ehegatten, einem früheren 
Ehegatten, seinem Lebenspartner, einem früheren Lebenspartner oder einem Verwandten oder nach §§ 1615l, 
1615n des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem Elternteil Unterhalt, so erhöht sich der Betrag, bis zu dessen Höhe 
Arbeitseinkommen unpfändbar ist, auf bis zu  

2 060 Euro  4) monatlich,  
478,50 Euro 5) wöchentlich oder  
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96,50 Euro  6) täglich,  
und zwar um  
 

350 Euro 7) monatlich,  
81 Euro  8) wöchentlich oder  
17 Euro  9) täglich,  

für die erste Person, der Unterhalt gewährt wird, und um je  
195 Euro 10) monatlich,  
45 Euro  11) wöchentlich oder  
9 Euro  12) täglich  

für die zweite bis fünfte Person. 
  
(2) Übersteigt das Arbeitseinkommen den Betrag, bis zu dessen Höhe es je nach der Zahl der Personen, denen 
der Schuldner Unterhalt gewährt, nach Absatz 1 unpfändbar ist, so ist es hinsichtlich des überschießenden Betra-
ges zu einem Teil unpfändbar, und zwar in Höhe von drei Zehnteln, wenn der Schuldner keiner der in Absatz 1 
genannten Personen Unterhalt gewährt, zwei weiteren Zehnteln für die erste Person, der Unterhalt gewährt wird, 
und je einem weiteren Zehntel für die zweite bis fünfte Person. Der Teil des Arbeitseinkommens, der 2 851 Eu-
ro13) monatlich (658 Euro 14) wöchentlich, 131,58 Euro 15) täglich) übersteigt, bleibt bei der Berechnung des 
unpfändbaren Betrages unberücksichtigt.  
 
(2a) Die unpfändbaren Beträge nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ändern sich jeweils zum 1. Juli eines jeden 
zweiten Jahres, erstmalig zum 1. Juli 2003, entsprechend der im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum 
sich ergebenden prozentualen Entwicklung des Grundfreibetrages nach § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteu-
ergesetzes; der Berechnung ist die am 1. Januar des jeweiligen Jahres geltende Fassung des § 32a Abs. 1 Nr. 1 
des Einkommensteuergesetzes zugrunde zu legen. Das Bundesministerium der Justiz gibt die maßgebenden 
Beträge rechtzeitig im Bundesgesetzblatt bekannt.  
 
(3) Bei der Berechnung des nach Absatz 2 pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens ist das Arbeitseinkommen, 
gegebenenfalls nach Abzug des nach Absatz 2 Satz 2 pfändbaren Betrages, wie aus der Tabelle ersichtlich, die 
diesem Gesetz als Anlage beigefügt ist, nach unten abzurunden, und zwar bei Auszahlung für Monate auf einen 
durch 10 Euro, bei Auszahlung für Wochen auf einen durch 2,50 Euro oder bei Auszahlung für Tage auf einen 
durch 50 Cent teilbaren Betrag. Im Pfändungsbeschluss genügt die Bezugnahme auf die Tabelle.   
 
(4) Hat eine Person, welcher der Schuldner auf Grund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt, eigene 
Einkünfte, so kann das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers nach billigem Ermessen bestimmen, 
dass diese Person bei der Berechnung des unpfändbaren Teils des Arbeitseinkommens ganz oder teilweise unbe-
rücksichtigt bleibt; soll die Person nur teilweise berücksichtigt werden, so ist Absatz 3 Satz 2 nicht anzuwenden.  
 
   
Die unpfändbaren Beträge nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 sind durch Bekanntmachung zu § 850c der Zivil-
prozessordnung (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2005) vom 25. Februar 2005 (BGBl. I S. 493) geändert 
worden: 
1) 985,15 Euro;  2) 226,72 Euro;    3) 45,34 Euro;  4) 2 182,15 Euro;    5) 502,20Euro; 
6) 100,44 Euro;  7) 370,76 Euro;    8) 85,32 Euro; 9) 17,06 Euro;   10) 206,56 Euro; 
11) 47,54 Euro;  12) 9,51 Euro; 13) 3 020,06 Euro;  14) 695,03 Euro;  15) 139,01 Euro.  
 
 
§ 850d Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen   
 
(1) Wegen der Unterhaltsansprüche, die kraft Gesetzes einem Verwandten, dem Ehegatten, einem früheren Ehe-
gatten, dem Lebenspartner, einem früheren Lebenspartner oder nach §§ 1615l, 1615n des Bürgerlichen Gesetz-
buchs einem Elternteil zustehen, sind das Arbeitseinkommen und die in § 850a Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezüge 
ohne die in § 850c bezeichneten Beschränkungen pfändbar. Dem Schuldner ist jedoch soviel zu belassen, als er 
für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber 
den dem Gläubiger vorgehenden Berechtigten oder zur gleichmäßigen Befriedigung der dem Gläubiger gleich-
stehenden Berechtigten bedarf; von den in § 850a Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezügen hat ihm mindestens die 
Hälfte des nach § 850a unpfändbaren Betrages zu verbleiben. Der dem Schuldner hiernach verbleibende Teil 
seines Arbeitseinkommens darf den Betrag nicht übersteigen, der ihm nach den Vorschriften des § 850c gegen-
über nicht bevorrechtigten Gläubigern zu verbleiben hätte. Für die Pfändung wegen der Rückstände, die länger 
als ein Jahr vor dem Antrag auf Erlass des Pfändungsbeschlusses fällig geworden sind, gelten die Vorschriften 
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dieses Absatzes insoweit nicht, als nach Lage der Verhältnisse nicht anzunehmen ist, dass der Schuldner sich 
seiner Zahlungspflicht absichtlich entzogen hat.  
 
(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte sind mit ihren Ansprüchen in der Reihenfolge nach § 1609 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs und § 16 des Lebenspartnerschaftsgesetzes zu berücksichtigen, wobei mehrere gleich nahe 
Berechtigte untereinander den gleichen Rang haben. 
 
(3) Bei der Vollstreckung wegen der in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche sowie wegen der aus Anlass einer 
Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu zahlenden Renten kann zugleich mit der Pfändung wegen fälli-
ger Ansprüche auch künftig fällig werdendes Arbeitseinkommen wegen der dann jeweils fällig werdenden An-
sprüche gepfändet und überwiesen werden. 
 
 
§ 866 Arten der Vollstreckung   
 
(1) Die Zwangsvollstreckung in ein Grundstück erfolgt durch Eintragung einer Sicherungshypothek für die For-
derung, durch Zwangsversteigerung und durch Zwangsverwaltung.  
 
(2) Der Gläubiger kann verlangen, dass eine dieser Maßregeln allein oder neben den übrigen ausgeführt werde. 
 
(3) Eine Sicherungshypothek (Absatz 1) darf nur für einen Betrag von mehr als 750 Euro eingetragen werden; 
Zinsen bleiben dabei unberücksichtigt, soweit sie als Nebenforderung geltend gemacht sind. Auf Grund mehrerer 
demselben Gläubiger zustehender Schuldtitel kann eine einheitliche Sicherungshypothek eingetragen werden. 
 
 
Genannte Paragraphen: § 1 / §§ 12-18 / §§ 20-26 / §§ 29, 29a / § 32 / § 35 / §§ 38, 39 /  §§ 41, 42 / §§ 50-53a / 
§§ 91, 91a / § 128 / § 253 / §§ 275, 276 / §§ 300, 301 / §§ 303, 304 / §§ 306-309 / § 313 / §§ 330, 331 / § 355 /    
§ 371 / § 373 / § 402 / § 406 / §§ 415, 416 / § 420 / § 445 / § 688 / § 694 / §§ 696, 697 / §§ 699, 700 / § 704 /    
§§ 724, 725 / § 750 / § 794 / § 803 / §§ 807, 808 / §§ 811, 811a / §§ 828, 829 / § 835 / §§ 850-850d / § 866 
 
 
 
2. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
 
1. Titel Gerichtsbarkeit (§§ 1 bis 21) 
 
§ 13 
 
Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, für die nicht ent-
weder die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten begründet ist oder auf Grund von 
Vorschriften des Bundesrechts besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind.  
 
 
3. Titel Amtsgericht (§§ 22 bis 27) 
 
§ 23 
 
Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfasst in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit sie nicht ohne Rück-
sicht auf den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten zugewiesen sind:  
 

1. Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von fünftausend 
Euro nicht übersteigt; 

 

2. ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes 
 

a) Streitigkeiten über Ansprüche aus einem Mietverhältnis über Wohnräume oder über den Be-
stand eines solchen Mietverhältnisses; diese Zuständigkeit ist ausschließlich; 

 

b) Streitigkeiten zwischen Reisenden und Wirten, Fuhrleuten, Schiffern oder Auswanderungsex-
pedienten in den Einschiffungshäfen, die über Wirtszechen, Fuhrlohn, Überfahrtsgelder, Be-
förderung der Reisenden und ihrer Habe und über Verlust und Beschädigung der letzteren, so-
wie Streitigkeiten zwischen Reisenden und Handwerkern, die aus Anlass der Reise entstanden 
sind; 
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c) Streitigkeiten nach § 43 Nr. 1 bis 4 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes; diese Zuständig-
keit ist ausschließlich; 

 

d) Streitigkeiten wegen Wildschadens; 
 

e) (weggefallen) 
 

f) (weggefallen) 
 

g) Ansprüche aus einem mit der Überlassung eines Grundstücks in Verbindung stehenden Leib-
gedings-, Leibzuchts-, Al 

 

h) das Aufgebotsverfahren.; 
 
 
§ 23a 
 
Die Amtsgerichte sind in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ferner zuständig für  
 

1. Streitigkeiten in Kindschaftssachen; 
 

2. Streitigkeiten, die eine durch Ehe oder Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht betref-
fen; 

 

3. Ansprüche nach den §§ 1615l, 1615m des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 
 

4. Ehesachen; 
 

5. Streitigkeiten über Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht, auch wenn Dritte am Verfahren beteiligt 
sind; 

 

6. Lebenspartnerschaftssachen; 
 

7. Streitigkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz, wenn die Parteien einen auf Dauer angelegten gemeinsa-
men Haushalt führen oder innerhalb von sechs Monaten vor der Antragstellung geführt haben. 

 
 

§ 23b 
 
(1) Bei den Amtsgerichten werden Abteilungen für Familiensachen (Familiengerichte) gebildet. Familiensachen 
sind:  
 

1. Ehesachen; 
 

2. Verfahren betreffend die elterliche Sorge für ein Kind, soweit nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs hierfür das Familiengericht zuständig ist; 

 

3. Verfahren über die Regelung des Umgangs mit einem Kind, soweit nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs hierfür das Familiengericht zuständig ist; 

 

4. Verfahren über die Herausgabe eines Kindes, für das die elterliche Sorge besteht; 
 

5. Streitigkeiten, die die durch Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht betreffen; 
 

6. Streitigkeiten, die die durch Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht betreffen; 
 

7. Verfahren, die den Versorgungsausgleich betreffen; 
 

8. Verfahren über Regelungen nach der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung und des Haus-
rats; 

 

8a. Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz, wenn die Beteiligten einen auf Dauer angelegten gemeinsa-
men Haushalt führen oder innerhalb von sechs Monaten vor der Antragstellung geführt haben. 

 

9. Streitigkeiten über Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht, auch wenn Dritte am Verfahren beteiligt 
sind; 

 

10. Verfahren nach den §§ 1382 und 1383 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 
 

11. Verfahren nach den §§ 10 bis 12 sowie nach § 47 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes 
vom 26. Januar 2005 (BGBl. I S. 162); 

 

12. Kindschaftssachen; 
 

13. Streitigkeiten über Ansprüche nach den §§ 1615l, 1615m des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 
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14. Verfahren nach § 1303 Abs. 2 bis 4, § 1308 Abs. 2 und § 1315 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs; 

 

15. Lebenspartnerschaftssachen. 
 

(2) Sind wegen des Umfangs der Geschäfte oder wegen der Zuweisung von Vormundschafts-, Betreuungs- und 
Unterbringungssachen mehrere Abteilungen für Familiensachen zu bilden, so sollen alle Familiensachen, die 
denselben Personenkreis betreffen, derselben Abteilung zugewiesen werden. Wird eine Ehesache rechtshängig, 
während eine andere Familiensache nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 10 bei einer anderen Abteilung im ersten 
Rechtszug anhängig ist, so ist diese von Amts wegen an die Abteilung der Ehesache abzugeben; für andere Fa-
miliensachen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 gilt dies nur, soweit sie betreffen  
 

1. in den Fällen der Nummer 2 die elterliche Sorge für ein gemeinschaftliches Kind einschließlich der Ü-
bertragung der elterlichen Sorge oder eines Teils der elterlichen Sorge wegen Gefährdung des Kindes-
wohls auf einen Elternteil, Vormund oder Pfleger, 

 

2. in den Fällen der Nummer 3 die Regelung des Umgangs mit einem gemeinschaftlichen Kind der Ehe-
gatten nach den §§ 1684 und 1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Umgangs des Ehegatten mit 
einem Kind des anderen Ehegatten nach § 1685 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

 

3. in den Fällen der Nummer 4 die Herausgabe eines Kindes an den anderen Elternteil, 
 

4. in den Fällen der Nummer 5 die Unterhaltspflicht gegenüber einem gemeinschaftlichen Kind. 
 

Wird bei einer Abteilung ein Antrag in einem Verfahren nach den §§ 10 bis 12 des Internationalen Familien-
rechtsverfahrensgesetzes vom 26. Januar 2005 (BGBl. I S. 162) anhängig, während eine Familiensache nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 bis 4 bei einer anderen Abteilung im ersten Rechtszug anhängig ist, so ist diese von Amts 
wegen an die erstgenannte Abteilung abzugeben; dies gilt nicht, wenn der Antrag offensichtlich unzulässig ist. 
Auf übereinstimmenden Antrag beider Elternteile sind die Regelungen des Satzes 3 auch auf andere Familiensa-
chen anzuwenden, an denen diese beteiligt sind.  
 
(3) Die Abteilungen für Familiensachen werden mit Familienrichtern besetzt. Ein Richter auf Probe darf im 
ersten Jahr nach seiner Ernennung Geschäfte des Familienrichters nicht wahrnehmen.  
 
 
5. Titel Landgerichte (§§ 59 bis 78) 
 
§ 71 
 
(1) Vor die Zivilkammern, einschließlich der Kammern für Handelssachen, gehören alle bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten, die nicht den Amtsgerichten zugewiesen sind. 
  
(2) Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig  
 

1. für die Ansprüche, die auf Grund der Beamtengesetze gegen den Fiskus erhoben werden; 
 

2. für die Ansprüche gegen Richter und Beamte wegen Überschreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder 
wegen pflichtwidriger Unterlassung von Amtshandlungen; 

 

3. für Schadensersatzansprüche auf Grund falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapital-
marktinformationen. 

 
(3) Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, Ansprüche gegen den Staat oder eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts wegen Verfügungen der Verwaltungsbehörden sowie Ansprüche wegen öffentlicher Abgaben ohne 
Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten ausschließlich zuzuweisen.   
 
 
Genannte Paragraphen: § 13 / §§ 23-23b / § 71 


